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Praxis & Team 

DVT-Bestandsgeräte

Ergänzende Abnahmeprüfung  
bis Ende Dezember 2017 notwendig

Urlaubsvertretung 

Gut vorbereitet in die schönste Zeit des Jahres starten

Seit Januar 2013 liegt die DIN 6868-161 für die Abnah-
meprüfung von zahnärztlichen Digitalen Volumentomo-
graphie-(DVT)-Geräten vor.

Eine entsprechende Norm für die Konstanzprüfung an DVT-Ge-
räten DIN 6868-15 trat erst im Juni 2015 in Kraft. Bis zum Juni 
2015 erfolgte die Abnahmeprüfung nach Herstellerangaben und 
der Qualitätssicherungs-Richtlinie. Nach dem Inkrafttreten der neu-
en Norm DIN 6868-15, also seit Juni 2015, wird für alle neu in 
Betrieb gehenden DVT-Geräte ab dem 01.01.2016 die Abnahme-
prüfung nur noch nach der Norm DIN 6868-151 durchgeführt.
Das heißt: Für alle Bestandsgeräte, die nach der alten Norm Abnah-
me geprüft wurden, also bislang nach Herstellerangaben und Quali-
tätssicherungs-Richtlinie, ist bis zum 01.01.2018 eine ergänzende 
Abnahmeprüfung gemäß DIN 6868-161 erforderlich.

Neuer Prüfkörper erforderlich

Es erfolgt dann die Konstanzprüfung nicht mehr nach Herstelleranga-
ben, sondern nach der DIN 6868-15 mit einem neuen Prüfkörper. Die 
geforderte ergänzende Abnahmeprüfung wird bei der nächsten wie-

Sommerzeit ist Urlaubs-
zeit! Damit Ihre Patien-
ten auch während Ihres 

Urlaubs weiter gut versorgt sind, 
bittet die Zulassungsabteilung 
der KZV Berlin Sie, folgende Hin-
weise zu beachten: 
Bitte melden Sie uns Ihren Som-
merurlaub! Sollten Sie für den 
Urlaubszeitraum eine Vertretung 
eingerichtet haben, dann tei-
len Sie uns diese bitte mit. So-
fern eine andere Praxis Sie ver-
tritt, stellen Sie bitte sicher, dass die Vertretung im gegenseitigen 
Einvernehmen erfolgt. 
Achten Sie darauf, dass Sie während Ihres Urlaubs nicht zum Not-
dienst eingeteilt sind. 
Denken Sie daran, Ihren Anrufbeantworter (AB) zu besprechen 
und ein Schild außen an Ihre Praxistür zu hängen. Auch ein Hin-
weis auf Ihrer Praxishomepage ist für den Patienten hilfreich. 

Wichtig: Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sowohl auf die Zahnarzt-
suche als auch auf den Notdienst auf der Internetseite der KZV 

derkehrenden Sachverständigenprüfung (§ 18 Abs. 1 RÖV) kontrolliert.
Diese neue DIN verlangt die Nutzung bzw. Anschaffung eines neu-
en Prüfkörpers gemäß DIN 6868-15, was mit Kosten verbunden 
ist. Zu diesen Anschaffungskosten kommen die Kosten einer er-
weiterten Abnahmeprüfung durch den Hersteller/Lieferanten/das 
Depot hinzu und weitere Kosten für die Software.
Es ist überaus unverständlich, dass Anbieter von DVT-Geräten sehr 
lange nur die „alte Vorgehensweise“ bei der Abnahmeprüfung anbo-
ten, obgleich in Fachkreisen seit Jahren bekannt war, dass ein neu-
er Prüfkörper angeschafft werden muss und eine ergänzende Ab-
nahmeprüfung folgt. So hätten Kosten vermieden werden können.
Bei den nun für Sie zu tätigenden Investitionen für den Prüfkörper 
und die ergänzende Abnahmeprüfung empfehlen wir, mit dem 
Depot zu sprechen, wieso man Ihnen als Käufer und Nutzer des 
DVT-Gerätes nicht im Vorfeld die neue Abnahmeprüfung anbot. Ei-
nen neuen Prüfkörper zu finanzieren, ist unumgehbar. Inwiefern 
Kulanz bei der Abnahmeprüfung angeboten wird, bleibt offen.

Dr. Veronika Hannak
Leiterin der Zahnärztlichen Stelle Röntgen

Berlin hinweisen – ob mit Ihrer 
AB-Ansage oder mit einem Link 
auf Ihrer Praxishomepage.

Bitte benennen Sie die Zahn-
klinik in der Aßmannshauser 
Straße nicht als Urlaubsver-
tretung!
Zwar benötigt die Zahnklinik im-
mer Patienten für die Studen-
tenausbildung, nur sind Notfall-
patienten an einer schnellen 
Problembeseitigung, nicht aber 

an einer Behandlung im Studentenbetrieb interessiert. Außerdem 
fällt die Ferienzeit meist mit den Semesterferien zusammen und 
die Patienten können nicht im Studentenkurs behandelt werden. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen und erholsamen Urlaub! 

Alexandra Pentschew 
Sie haben Fragen?
Ihre Ansprechpartnerinnen erreichen Sie unter der Hotline  
89004-412 oder via E-Mail zulassung@kzv-berlin.de.
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